
Fischer – Rechner NPR
(Versorgungspunkte und „fiktive“ Punkterente)

1

Dr. Friedmar Fischer

Fischer - Rechner zur
Ermittlung der Versorgungspunkte

der Zusatzversorgung
incl.

einer „fiktiven“ Punkterente

Booklet
zur Anleitung und zum Verständnis

© Friedmar Fischer, 75446 Wiernsheim
Juli 2013

Ich gestatte die Wiedergabe bzw. den Hinweis auf dieses Dokument bzw. meine
Webseite (http://www.startgutschriften-arge.de) sowie auf die in ihm enthaltenen
Daten, sofern die Quelle angegeben wird.



Fischer – Rechner NPR
(Versorgungspunkte und „fiktive“ Punkterente)

2

Inhaltsverzeichnis

Vorwort 3

1. Einleitung 5

2. Fiktiver Punkterentenrechner 6
2.1. Schritt-für-Schritt-Vorgehen 7

2.1.1. Arbeitsblatt „Eingabe“ 9
2.1.2. Arbeitsblatt „VP-real“ 11
2.1.3. Arbeitsblatt „VP-fiktiv“ 14

Quellenverzeichnis 15



Fischer – Rechner NPR
(Versorgungspunkte und „fiktive“ Punkterente)

3

Vorwort

Renteninformationen oder –bescheide, von der gesetzlichen Rentenversicherung
oder von der Zusatzversorgungskasse des öffentlichen Dienstes erstellt, sind für
viele Menschen ein Buch mit sieben Siegeln. Die zugrunde liegenden Gesetze bzw.
Tarifverträge und Satzungen der Zusatzversorgung sind für Nicht-Juristen kaum
verständlich. Dann kommt Ende des Jahres 2001 das Ende der alten komplexen
Zusatzversorgungssatzung der VBL (Versorgungsanstalt des Bundes und der
Länder), VBLS a.F., und sie wird durch eine neue Satzung, VBLS n.F., ersetzt. Das
ist auch eine Konsequenz aus Verfassungsgerichtsurteilen aus den Jahren 1998 und
2000.

Zusatzversorgungskassen, Verbandsjuristen, Arbeitsgeberverbände des öffentlichen
Dienstes, Gewerkschaften können mit ihrem jeweiligen selektiven
Informationsverhalten oft nicht den Verständnisknoten bei Betroffenen, deren
Anwälten oder auch bei Richtern auflösen:

Betroffene Pflichtversicherte der Versorgungskassen haben Fragen gestellt:

 Gibt es außerhalb der technischen Möglichkeiten der
Zusatzversorgungskassen für Betroffene, deren Anwälte, Sachverständige
und Richter unabhängige Handwerkszeuge zur eigenen, schnellen
Nachprüfung von Startgutschriften, Zuschlagsberechnungen,
Fiktivberechnungen?

 Wie werden eigentlich die Startgutschriften (rentenfern oder rentennah)
konkret berechnet? Dazu gibt es verständliche Literatur [Ref. 1].

 Wie ermittelt man konkret Zuschläge zur bisherigen Startgutschrift?

 Bei den früheren Klageverfahren gegen die Startgutschrift mussten die
Zusatzversorgungskassen dem Gericht sogenannte Fiktivberechnungen
vorlegen. Wenn man selbst nicht geklagt hat, kann man dennoch diese
Fiktivberechnungen durchführen?

 Was wäre eigentlich im konkreten Zusatzversorgungsfall, wenn es nur die
alten Regelungen der Gesamtversorgung gegeben hätten?

 Was wäre mit der Zusatzversorgungsrente, wenn die Punkterente der neuen
Zusatzversorgungssatzung schon zu Beginn der ZVK – Pflichtmitgliedschaft in
der Zusatzversorgungskasse gegolten hätte, es also eine sogenannte „fiktive“
neue Punkterente (NPR) geben würde?

Für die meisten der gestellten Fragen gibt es im Internet frei verfügbare Programme.
Mit ein wenig Konzentration, gutem Willen und einer ausreichenden eigenen ZVK-
bzw. DRV/BfA – Versicherungsdokumentation kann man die persönliche
Zusatzversorgungssituation mit Excel – Programmen selbst nachprüfen oder
nachprüfen lassen.
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 Fischer_STG.xls zur Nachprüfung der rentenfernen Startgutschrift (ggf. mit
Zuschlag) [Ref. 2]

 Fischer_ZV.xls zur Nachprüfung der Fiktivberechnungen der Zusatzversor-
gungskassen (incl. der Startgutschrift für rentennahe Pflichtversicherte)
[Ref. 3]

 Fischer_NPR.xls zur Nachprüfung der Zusatzversorgungspunkte und
Berechnung einer fiktiver Punkterente ab ZVK – Versicherungsbeginn [Ref. 4]

 Fischer_AGV.xls zur Ermittlung der Zusatzversorgungsrente nach der Alten
Gesamtversorgung [Ref. 5]

Der Fischer – Rechner (Fischer_NPR.xls) und diese Bedienungsanleitung möchten
beitragen zur eigenen schnellen und von den Zusatzversorgungskassen
unabhängigen Überprüfung der Punkterente bzw. auch einer sogenannten fiktiven
Punkterente so, als wenn die Punkterente schon zu Beginn der ZVK –
Pflichtmitgliedschaft gegolten hätte, und nicht erst ab 2002.

Vielleicht kann der Fischer – Rechner (Fischer_NPR) und die Bedienungsanleitung
dazu ein wenig Licht in das Dunkel der Berechnungsmechanismen der Punkterente
der Zusatzversorgung des öffentlichen Dienstes bringen.

Was formal richtig ist und auch nachvollzogen werden kann, muss aber nicht gerecht
sein, denn zwischen Recht und Gerechtigkeit gibt es immer wieder große Lücken.

Eine kritische Würdigung der neuen Zusatzversorgung kann man in zwei Studien
finden (siehe [Ref. 6] und [Ref. 7]).

Die vorliegende Dokumentation wurde nach bestem Wissen und Gewissen
angefertigt. Irgendeine Einflussnahme auf den Inhalt der Dokumentation fand nicht
statt.

Wiernsheim, Juli 2013

Dr. Friedmar Fischer



Fischer – Rechner NPR
(Versorgungspunkte und „fiktive“ Punkterente)

5

1. Einleitung

Die Tarifparteien und die VBL haben nie folgende Frage gestellt, geschweige denn
diese Frage beantwortet: „Wie hoch wäre die Zusatzrente, wenn es die neue
Punkterente schon beim Eintritt des pflichtversicherten Angestellten in den
öffentlichen Dienst gegeben hätte?“ Diese „fiktive“ Punkterente als eine „Als-Ob-
Punkterente“ nach neuem Recht (siehe §§ 7 bis 9 des Altersvorsorgetarifvertrags
vom 1.3.2002) liegt aber bei mindestens 100 000 Betroffenen sogar noch mehr oder
minder deutlich über (!) der tatsächlichen Zusatzrente.

Das Verfahren dazu ist bereits dem Altersvorsorgeplan 2001 zu entnehmen und ist
auch angeben in einem Buch [Ref. 1].

Tabelle 1: Rentenformel im Punktemodell
(in Anlehnung an Anlage 2 zum Altersvorsorgeplan 2001)

Versorgungspunkte allgemein
= (Jahresentgelt des Versicherten : Referenzentgelt) x Tabellenwert für das Alter des
Versicherten im Jahr t *

* Altersfaktor (siehe untenstehende Altersfaktor-Tabelle für Pflichtversicherte A 2)

Versorgungspunkte speziell (bei einem Referenzentgelt von 12.000 € pro Jahr)
= (Jahresentgelt : 12000) x Altersfaktor
= (Monatsentgelt : 1000) x Altersfaktor
= 0,1 % des Monatsentgelts x Altersfaktor

Rentenanwartschaft pro Jahr allgemein
= Versorgungspunkte x Messbetrag

Rentenanwartschaft pro Jahr speziell (bei einem Messbetrag von 4 € pro Jahr)
= Versorgungspunkte x 4 €
= 0,1 % des Monatsentgelts x Altersfaktor x 4 €
= 0,1 % des Monatsentgelts x 4 € x Altersfaktor
= 0,4 % des Monatsentgelts x Altersfaktor
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Tabelle 2: Altersfaktor-Tabelle für Pflichtversicherte
(siehe Anlage 2 zum Altervorsorgeplan 2001 und § 8 Abs. 3 ATV) *

Alter** Altersfaktor Alter** Altersfaktor

17 3,1 32-33 je 1,9

18 3,0 34 1,8

19 2,9 35-36 je 1,7

20 2,8 37-39 je 1,6

21 2,7 40-41 je 1,5

22 2,6 42-43 je 1,4

23 2,5 44-46 je 1,3

24-25 2,4 47-49 je 1,2

26 2,3 50-52 je 1,1

27-28 je 2,2 53-56 je 1,0

29 2,1 57-61 je 0,9

30-31 je 2,0 ab 62 je 0,8

*) Berechnungsgrundlage für Alters-, Erwerbsminderungs- und Hinterbliebenenrente nach
dem Punktemodell in der Zusatzversorgung für den öffentlichen Dienst
**) Alter = Differenz zwischen dem jeweiligen Kalenderjahr und dem Geburtsjahr

2. Fiktiver Punkterentenrechner

Der Excel – Rechner (Fischer_NPR.xls) braucht nur wenige aber korrekte
Eingaben. Nur bei korrekten Eingaben werden auch korrekte Ergebnisse
herauskommen.

WAS wird benötigt:

 Ein vollständiger Startgutschriftbescheid der Zusatzversorgungskasse (z.B.
der VBL), ggf. der Zuschlagsbescheid, Versicherungsnachweise mit
Bonuspunkten

 Ein Excel Programm (MS – Excel 2003 oder höher)
 Minimale Zeit für die Eingabe der persönlichen Daten in das Excel-Programm

WAS erhält man als Ergebnis:

 Vollständige nachgerechnete tatsächliche Punkterente bis zum gewünschten
Renteneintritt

 Vollständige nachgerechnete „fiktive“ Punkterente für die Gesamtzeit der ZVK
– Pflichtmitgliedschaft bis zum gewünschten Renteneintritt

WIE geht man vor, d.h. wie findet man sich zurecht:

 Man folgt der Schritt – für - Schritt-Anleitung.
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2.1. Schritt-für-Schritt-Vorgehen

Die Excel-Arbeitsmappe hat mehrere Arbeitsblätter. Mehrere Arbeitsblätter sind
standardmäßig ausgeblendet. Ein Blatt ist permanent ausgeblendet.

 Titelblatt (standardmäßig eingeblendet)
 Eingabe (standardmäßig eingeblendet)
 VP-real (standardmäßig eingeblendet)
 VP-fiktiv (standardmäßig eingeblendet)

Blatt „Eingabe“ und „VP-real“ sind die wesentliche und auch die einzige manuelle
Möglichkeit, den Fischer-Rechner mit persönlichen Daten zu füllen.

Alle anderen Blätter enthalten entweder beschreibende Texte (Titelblatt) oder aber
aus den persönlichen Daten automatisch errechnete Werte. Daher sind bis auf einige
graue Felder (Zellen) im Blatt „Eingabe“ und „VP-real“ alle Zellen und Blätter
geschützt, um ein unbeabsichtigtes Überschreiben von Formeln oder Zellbezügen zu
vermeiden.

Abbildung 1: Blatt „Eingabe“ aktiv und andere eingeblendete Arbeitsblätter
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Will man die Arbeitsmappe ausdrucken oder in eine PDF – Datei umwandeln, so
werden nur die eingeblendeten Arbeitsblätter berücksichtigt.

Bemerkung:

Für den Fischer – Rechner (Fischer_NPR) lagen zahlreiche originale VBL –
Startgutschriftbescheide vor.

Das Einblenden / Ausblenden von Arbeitsblättern geschieht über die Button –
Folge:

Format Blatt Einblenden bzw. Ausblenden
.

Abbildung 2: Ein- / Ausblenden von Arbeitsblättern in Excel 2003
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2.1.1. Arbeitsblatt „Eingabe“

Das Arbeitsblatt „Eingabe“ ist standardmäßig eingeblendet und teilweise editierbar.

Nur in den grauen Zellen kann überhaupt etwas editiert (eingegeben) werden.

Abbildung 3: Editierbare Zellen im Arbeitsblatt „Eingabe“

Den Dummy – Namen M.M. kann man nun ersetzen durch den Nachnamen des
Versicherten. Dann wird in allen weiteren Zellen aller Arbeitsblätter der Inhalt M.M.
ersetzt durch den neuen Namen.

Spalte C lfd. Nr. 1: Eingabe erforderlich!!

Klar

Spalte C lfd. Nr. 4: Eingabe erforderlich!!

Die Startgutschrift wird zum 31.12.2001 berechnet. Ab dem Geburtjahrgang 1947
beginnt die Regelaltersrente 65 LJ + x Monate. Das ist z.B. für den Beginn der
Regelaltersrente zu beachten. Man kann aber auch einen vorgezogenen
Renteneintrittszeitpunkt wählen.

Bitte beachten:

Ist der Versicherte am 01. eines Monats geboren, kann er auch 65 Jahre + x Monate
später am 01. desselben Monates in Regelaltersrente gehen. Das gilt aber nicht für
die Geburtstage nach dem 1. eines Monats.

Beispiele: Geburtsdatum 01.02.1947 Eintritt in Regelaltersrente: 01.03.2012, aber:
Geburtsdatum 02.02.1947 Eintritt in Regelaltersrente: 01.04.2012
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Spalte C lfd. Nr. 5: Eingabe erforderlich!!

Erstes Datum (des ersten Versicherungsabschnitts) in der Anlage 1
(Versicherungsübersicht) der VBL – Startgutschrift.

Spalte C lfd. Nr. 7: Keine Eingabe, da automatisch errechnet!!

 Startgutschrift in € (ggf. mit Zuschlag) zum 31.12.2001
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2.1.2. Arbeitsblatt „VP-real“

Das Arbeitsblatt „VP-real“ ist standardmäßig eingeblendet und teilweise editierbar.
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Abbildung 4: Blatt „VP-real“
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In die vierte Spalte werden ab dem ersten Jahr der ZVK – Versicherungspflicht die
zusatzversorgungspflichtigen Jahresentgelte (jährliche zvEs) eingetragen. Diese
Entgelt findet man bis 2001 einschließlich im Startgutschriftbescheid und zwar in
DM.

Ab 2002 trägt man in der fünften Spalte bis zum letzten vorliegenden
Versicherungsnachweis (bzw. bis zum Renteneintrittsjahr) die
zusatzversorgungspflichtigen Jahresentgelte (jährliche zvEs) ein und zwar in Euro.

Während für „Schon“ - Rentner alle notwendigen Versicherungsdaten bereits
vorliegen, muss der „Noch-nicht“ – Rentner die letzten Zahlen vor Renteneintritt
schätzen.

Eine denkbare Vorgehensweise für den „Noch-nicht“ – Rentner, um das jährliche
zvE des Rentenjahres abzuschätzen:

 Auffüllen der jährlichen zusatzversorgungspflichtigen Entgelte (jährliche ZvEs)
durch die letzte aktuelle Zahl aus dem aktuellen Versicherungsnachweis der
Zusatzversorgungskasse bis zum Jahr vor dem Renteneintritt.

 Im Jahr des Renteneintritts nimmt man die „zvE/Monat – Zahl“ aus der
sechsten Spalte aus dem Jahr vor dem Renteneintritt und multipliziert diese
„zvE/Monat – Zahl“ mit der Anzahl der noch aktiv zu leistenden ZVK – Monate
im Rentenjahr.

Beispiel:

Pflichtversicherter ist im April 1949 geboren, dann beginnt seine Regelaltersrente am
01.08.2014 (=65. LJ + 3 Monate)

Das letzte real verfügbare jährliche zvE aus 2012 liege bei 40.000 €. Dann trägt man
für 2013 in Spalte 4 ein: 40.000 € (das wäre eine konservative Schätzung ohne
Lohnerhöhung in 2013.).

Aus dem geschätzten jährlichen zvE aus 2013 erhält man bei Division durch 12
Monate eingeschätztes monatliches zvE für 2013 in Höhe von (40.000/12 =)
3.333,33 €.

Der Pflichtversicherte ist noch 7 Monate bei der ZVK pflichtversichert im
Renteneintrittsjahr 2014. Das geschätzte jährliche zvE für 2014 beträgt dann bei
konservativer Schätzung: 3.333,33 € x 7 Monate = 23.333,31 €

Aus den Versicherungsnachweisen ab 2005 sind die ggf. zugeteilten Bonuspunkte
ablesbar. Diese Bonuspunkte trägt man für das entsprechende ZVK – Jahr in die
achte Spalte ein.
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2.1.3. Arbeitsblatt „VP-fiktiv“

Das Arbeitsblatt „VP-fiktiv“ ist standardmäßig eingeblendet und nicht editierbar.

Abbildung 5: Blatt „VP-fiktiv“
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